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Sehr geehrter Herr Bundesrat Rösti 
 
Mit Schreiben vom 5. November 2025 haben Sie uns eingeladen, zur Ratifizierung des geänderten 
Vertrags über die Energiecharta (Energiechartavertrag, Energy Charter Treaty, ECT) Stellung zu 
nehmen. Wir bedanken uns für diese Gelegenheit. 
 
Mit den vorgenommenen Änderungen wurde die Energiecharta an die aktuelle Vertragspraxis im 
internationalen Investitionsrecht, an das veränderte geopolitische Umfeld sowie an heutige Her-
ausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima angepasst. 
 
Wir begrüssen, dass das Recht der Staaten, im öffentlichen Interesse zu regulieren, nun gestärkt 
und die Transparenz in Streitbeilegungsverfahren erhöht wurden. Verlässliche internationale Re-
geln für den Handel und den Transit von Energieträgern sowie den Schutz von Energieinvestitio-
nen liegen im Interesse der Schweiz, da sie zur Gewährleistung ihrer Versorgungssicherheit auf 
internationale Zusammenarbeit angewiesen ist. 
 
Der Ratifikation des geänderten Vertrags über die Energiecharta stimmen wir insofern ohne Be-
merkungen zu. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber  Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
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